
Landkreis Darmstadt-Dieburg  Stand: 01/2006 
Ausländerbehörde 

Antrag auf Verlängerung eines Visums  
gem. § 6 Abs. 3 AufenthG 

 

 

Name, Vorname  : _________________________________________ 
 
Geburtsname  : _________________________________________ 
 
Geburtsdatum und ort : _________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit  : _________________________________________ 
 
gültiger Pass ?   :  Nein  Ja; gültig bis    _________________ 
 
Einreise in die BRD   : _________________________________________ 
 
Visum erteilt von   : _________________________________________ 
 
Gültigkeit des Visums : _________________________________________ 
 
Adresse in der BRD  : _________________________________________ 
 
      _________________________________________ 
 
Ich beantrage die Verlängerung meines Visums um ____ Tage / ___ Monate. 
 

Grund für die Verlängerung:  
 

________________________________________________________________ 
 
!!Wichtig!! Als Grundlage für die Verlängerung müssen entsprechende Nachweise 
vorgelegt werden; z.B. ärztliches Attest bei Krankheit, Flugticket bei 
Buchungsschwierigkeiten oder Ähnliches! 
 
Dieburg, den _____________  _________________________________ 
        (Unterschrift) 
 

 
Bearbeitungsvermerk: 
 

Folgende Unterlagen wurden vorgelegt: 
 Unterhaltserklärung des Gastgebers / der Gastgeberin   Flugticket 
 Krankenversicherungsnachweis bis ________________   Sonstiges 

 
Wichtiger Grund nachgewiesen:  Ja /  Nein 
 
Hinweis: 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass 
 
ich nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG ausgewiesen werden kann, wenn ich in Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) oder zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des „Schengener 
Durchführungsübereinkommens“ falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der Erlangung eines 
Aufenthaltstitels mache oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung des 
Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland mitwirke. 
 
gemäß § 95 Abs. 2 Ziffer 2 des Aufenthaltsgesetzes wird derjenige mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
einer Geldstrafe bestraft, der unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen 
anderen einen Aufenthaltstitel zu beschaffen, oder einen so beschafften Aufenthaltstitel wissentlich zur Täuschung im 
Rechtsverkehr gebraucht. 


